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VorhabenbezogenerBebauungsplan „Tannenweg“ der Stadt Annaberg-Buchholz

Stellungnahmedes Planungsverbandes Region Chemnitz im RahmenderBeteiligung Trä-

ger öffentlicher Belange nach Baugesetzbuch gemäß$ 4 (2) Baugesetzbuch (BauGB)

Im Schreiben des Ingenieurbüros Hoch- und Tiefbau GmbH Annaberg wurde auf die Möglichkeit des Downloadsfolgender Unterlagen
hingewiesen:
- Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanesmit textlichen Festsetzungen vom 11. Mai 2023
- Begründung des Entwurfs vom Mai 2023
-  Vorhaben- und Erschließungsplan vom 11. Mai 2023
- Vorhabenbeschreibung vom Mai 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planungsverband Region Chemnitz wurde mit o. g. Schreiben um Stellungnahme zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan gebeten.

Sachverhalt
Die Stadt Annaberg-Buchholz plant die Erschließung eines allgemeinen Wohngebietes im Be-

reich südwestlich des Tannenwegesim Ortsteil Geyersdorf. Es ist die Realisierung von 2 Ge-
bäuden, einem Doppelhaus und einem Mehrfamilienhaus für 9 Wohneinheiten geplant. Der Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst ca. 0,6 ha. Der zur Überbau-

ung vorgesehene Bereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche darge-
stellt. Am südlichen RanddesGeltungsbereichesist eine private Grünflächefestgesetzt, welche
im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt wird.

Der Geltungsbereich wird derzeit als Ackerfläche genutzt. Der vorhabenbezogene Bebauungs-

plan soll im beschleunigten Verfahren nach 8 13 b BauGBaufgestellt werden.

Beurteilungsgrundlagen
Beurteilungsgrundlage für das Vorhabenist der in Kraft getretene Regionalplan Chemnitz-Erz-
gebirge (SachsABI Nr. 31/2008 vom 31. Juli 2008) einschließlich der 1. Teilfortschreibung Regi-
onale Vorsorgestandorte (SachsABI Nr. 44/2004 vom 28. Oktober 2004) und der 2. Teilfort-
schreibung Windenergienutzung (SachsABI Nr. 42/2005 vom 20. Oktober 2005).

Weitere Beurteilungsgrundlage ist der Regionalplan Region Chemnitz in der Fassung des Sat-
zungsbeschlusses vom 20. Juni 2023. Die darin enthaltenen Ziele sind entsprechend
8 3 (1) Nr. 4 ROG in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und somit als sonstige

 

Hausanschrift Postfachanschrift Kontakt Mitglieder
Planungsverband Region Chemnitz wie Hausanschrift Telefon (0375) 289 405 0 Erzgebirgskreis

Verbandsgeschäftsstelle Telefax (0375) 289 405 90 Landkreis Mittelsachsen
Werdauer Straße 62 E-Mail * info@pv-rc.de Vogtlandkreis

08056 Zwickau Internet www.pv-rc.de Landkreis Zwickau

Kreisfreie Stadt Chemnitz

*Der Planunesverband hat ausschließlich unter der E-Mail-Adresse nost@nv-re.de den Zueanefür elektronisch sienierte sowie für verschlüsselte alaktranische Nakıımante eröffnet



Erfordernisse der Raumordnung nach § 4(1) ROG in Abwägungs- oder Ermessensentschei-
dungenzu berücksichtigen.

Regionalplanerische Beurteilung
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegendie vorgelegte Planung keine Bedenken.

Bezüglich der Planung nach 8 13b BauGBwird auf das Urteil vom 18. Juli 2023 des Bundesver-

waltungsgerichtesin Leipzig verwiesen, wonach 8 13b BauGB mit dem Unionsrecht unvereinbar
ist (4 CN 3.22). Die für das Urteil maßgeblichen Gründe hat das Bundesverwaltungsgericht in

einer Pressemitteilung unter: https://www.bverwg.de/pm/2023/59 veröffentlicht. Somit müssen

noch nicht abgeschlossene Verfahren nach $ 13b BauGBeingestellt bzw. in das „Regelverfah-
ren“ der Bebauungsplanung gemäß 8 1 ff. BauGB überführt werden.

Wir gehen deshalb davon aus, dass uns die Planung noch einmal in einem überarbeiteten Ent-

wurf mit Umweltbericht zur regionalplanerischen Beurteilung vorgelegt wird.

Es wird erwartet, dass sich der Plangeberin der Begründung bzw. im nunzu erstellenden Um-

weltbericht mit den regionalplanerischen Ziel- und Rahmensetzungen auseinandersetzt, was
bisher nicht ausreichend erfolgte. In diesem Zusammenhang wird erneut darauf hingewiesen,

dass die mit dem Regionalplan Region Chemnitz in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumord-

nung als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach 8 4 (1) ROG in Abwägungs- oder Er-
messensentscheidungenzu berücksichtigen sind:

e Gemäß Karte 8 „Kulturlandschaftsschutz“liegt der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes im Vorranggebiet Historische Kulturlandschaften besonderer Eigenarten

„Anhöhen von Markersbachbis Annaberg-Buchholz“. Gemäß Grundsatz G 2.1.2.1 sollen die
Landschaften der Region in ihrer naturraumtypischen Struktur mit ihren charakteristischen

Nutzungsformen und-strukturen sowie ihren spezifischen Orts- und Landschaftsbildern er-
halten werden.Ihre Identität und Verschiedenartigkeit sollen bewahrt sowie die landschaftli-
che Attraktivität insgesamt weiter erhöht werden.Hierbeiist der Steckbrief Nr. 11 zu beachten

(https://www.pv-rc.de/cms/regionalplanung_kulturlandschaftsprojekt_ms.php).
e Gemäß Karte 9 ,Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungenliegt der

Geltungsbereich in einem Gebiet mit besonderer potenzieller Wassererosionsgefahrdung
des Ackerbodens(siehe Ziele Z 2.1.5.3 und Z 2.1.5.4), in einem Bereich mit besonderen An-
forderungen an den Grundwasserschutz (siehe Ziel Z 2.2.1.4) und in einem Gebiet zur Erhal-
tung und Verbesserung des Wasserrückhalts (siehe Ziel Z 2.2.2.7).

e Gemäß Karte 11 „Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft“ liegt der Geltungsbereich

innerhalb eines Gebietes mit Anhaltspunkten oderBelegenfür schädliche Bodenveränderun-
gen (siehe Grundsatz G 2.1.5.5).

e Nach Ziel Z 2.3.1.2 ist in allen Teilen der Region darauf hinzuwirken, dass der Entzug von
nutzbarer Bodenfläche durch Versiegelung mit Rücksicht auf den Erhalt der Existenzgrund-

lage der Landwirtschaft vermieden wird. In diesem Zusammenhangist ebenso darzustellen,

weshalb im Bereich der geplanten privaten Grünfläche eine Abweichung von denDarstellun-

gen des Flächennutzungsplaneserfolgt.

e Der Geltungsbereichliegt in der Entwicklungszone des Naturparks „Erzgebirge/Vogtland“.

Dazu befinden sich divergierende Aussagenin der Begründung.

Weiterer Hinweis:
Der in der Begründung mit 30 m angegebene Waldabstand ist auf der Planzeichnung zu verma-

Ren.



Verfahrenshinweis

Die Stellungnahmeergeht ausschließlich aus Sicht der Regionalplanung. Im Hinblick auf die

sich im Übrigen aus $ 2 ROG und dem Landesentwicklungsplan Sachsen ergebendenErforder-

nisse der Raumordnung wird auf die Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen als Raum-
ordnungsbehörde verwiesen.

Zu gegebenerZeit ist der Planungsverband Region Chemnitz schriftlich über das Ergebnis der

Abwägung und die Bekanntmachungder Satzung zu informieren bzw. erneut am Verfahren zu

beteiligen. Gleichzeitig bittet der Planungsverband im Rahmen der Amtshilfepflicht gemäß
84i.V.m.85 (1) Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) um die Übersendungderin Kraft ge-
tretenen Planungsunterlagen.

Für Fragen steht Ihnen die Verbandsgeschäftsstelle des Planungsverbandes Region Chemnitz
gern zur Verfügung.  
  

Mit freundlichen Grüßen
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